
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Aufträge werden hinsichtlich Art und Umfang der Lieferung erst durch die Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Soweit darin Abwei-
chungen zur Bestellung enthalten sind, ist das als ein Vertragsangebot zu werten. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 

2. PREISE 
Sofern nichts anderes vereinbart, gelten Preise ab Werk des Lieferers ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preislegung 
wird jeweils in der Auftragsbestätigung des Lieferers festgelegt. 

3. LIEFER- UND ABNAHMEPFLICHTEN
Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen gegebenenfalls rechtzeitiger Materialbestel-
lungen und vereinbarter Anzahlungen. Ferner setzt die Einhaltung vereinbarter Ausführungsfristen voraus, dass der Besteller alle Voraussetzun-
gen und die vereinbarten Zahlungen pünktlich zur Verfügung stellt bzw. leistet.
Ereignisse höherer Gewalt beim Lieferer oder seinen Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch bei behördlichen 
Eingriffen, Energie- und Rohstoffversorgungsschwierigkeiten, Streiks, Aussperrungen und unvorhersehbaren Liefererschwernissen, sofern sie 
vom Lieferer nicht zu vertreten sind. Der Lieferer wird den Besteller hiervon unverzüglich benachrichtigen. Der Lieferer hat Beeinträchtigungen 
des Bestellers so gering wie möglich zu halten. 

4. LEISTUNGSUMFANG 
Demontiertes Altmaterial bleibt im Eigentum des Bestellers, der auch die Entsorgung übernimmt. Der Besteller ist verpflichtet, den Lieferer recht-
zeitig auf Gebäudeteile und Materialien hinzuweisen, die nach der Gefahrstoffversorgung belastet sind und mit dem Lieferer in jedweder Art und 
Weise in Berührung kommen. Erfolgt die Information erst nach Angebotsabgabe und / oder Vertragsabschluß, hat der Besteller alle Mehrkosten 
für notwendige Schutzmaßnahmen und Materialentsorgung zu tragen. 

5. GEFAHRENÜBERGANG UND ABNAHME, VERPACKUNG UND VERSAND 
Die Gefahr geht selbst bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Werkes auf den Besteller über. Der Lieferer meldet dem Besteller die 
Abnahmebereitschaft der Vertragsleistung an. Die Abnahme gilt fiktiv als erfolgt, wenn der Besteller die Abnahme nicht innerhalb 14 Kalenderta-
gen ab Meldung der Abnahmebereitschaft durchführt, spätestens jedoch bei Inbetriebnahme. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen 
der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über. Sofern nichts anderes vereinbart, wählt der Lieferer 
Verpackung Versandart nach bestem Ermessen. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware zu seinen Lasten gegen Bruch-, Trans-
port- und Feuerschäden versichert. 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 
Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, einschließlich des verlängerten Eigentumsvorbehaltes, sofern dieses Recht nach den Geset-
zen des betreffenden Landes besteht. Gegebenenfalls müssen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
Das gleiche gilt für Lieferungen außerhalb des Geltungsbereiches dieser Geschäftsbedingungen, sofern ein Eigentumsvorbehalt bzw. ein 
verlängerter Eigentumsvorbehalt in dem Lande, wo sich die Ware zur Zeit der Geltendmachung befindet, rechtlich möglich ist. Andernfalls ist der 
Besteller verpflichtet, dem Lieferer alle Rechte zu verschaffen, welche die Gesetzgebung im Lande des Lieferers zur Sicherung der Ansprüche 
vorsieht. 

7. MÄNGELHAFTUNG / PRODUKTHAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG 
Für die Konstruktion und die Funktionsfähigkeit der Teile trägt der Besteller allein die Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung beraten 
wurde - es sei denn, der Lieferer gibt eine entsprechende schriftliche Zusicherung.
Die Gewährleistung beträgt 6 Monate, beginnend ab Abnahme bzw. Inbetriebnahme der Leistungen gem. Ziff. 5. 
Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich geltend zu machen. Bei verdeckten Mängeln verlän-
gert sich diese Frist auf 1 Woche nach Fertigstellung, längstens aber auf 6 Monate nach Wareneingang. Etwaige zusätzliche Kosten und eine 
Verschlechterung der Beweissituation, die sich aus verspäteter Rüge des Bestellers ergeben, gehen zu seinen Lasten. 
Bei begründeter Mängelrüge ist der Lieferer nach seiner Wahl zu Nachbesserung oder kostenlosen Ersatzlieferung verpflichtet. Kommt er diesen 
Verpflichtungen innerhalb angemessener Fristen nicht nach, ist der Besteller berechtigt, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag zu erklären. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Mangelhafte Teile, die ersetzt wurden, sind auf Verlangen des Lieferers auf dessen Kosten 
zurückzusenden. 
Eigenmächtige Nacharbeiten, unsachgemäße Behandlung, Ummontagen wie auch Einflussnahme auf Software haben den Verlust aller 
Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden ist der Besteller berechtigt, nach vorheriger Mitteilung an den 
Lieferer nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu verlangen. 
Der Lieferer ist berechtigt, die Erfüllung seiner Gewährleistungsverpflichtung auszusetzen, wenn sich der Besteller zum Zeitpunkt der Mängel-
feststellung mit fälligen Zahlungen in Verzug befindet. Die Mängelbeseitigung erfolgt dann, wenn der Besteller seine Zahlungsverpflichtungen in 
vollem Umfang erfüllt hat oder gegenüber dem Lieferer durch Stellung einer Bankbürgschaft abgesichert hat. 
Der Lieferer übernimmt die Haftung bei Schäden der Verzögerungen sowie Folgeschäden, soweit sie auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch 
den Lieferer zurückzuführen sind. In den genannten Fällen haftet der Lieferer im Rahmen Betriebshaftpflichtversicherung bis zu einer Höhe von 
250.000 € je Sachschaden oder 1 Mio. € je Personenschaden. 

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Sämtliche Zahlungen sind in der vereinbarten Währung ausschließlich an den Lieferer zu leisten. Vereinbarte Zahlungen sind, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlungsverzug hat der Besteller ohne Mahnung 
dem Lieferer den aus seinem Verzug resultierenden Zinsschaden in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Referenzzinssatz der Deutschen Bundes-
bank zu ersetzen. Die Geltendmachung sonstiger Verzugsschäden bleibt vorbehalten. Bei Verzug von mehr als 4 Wochen kann der Lieferer vom 
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